
Der Bebauungsplan besteht aus dem Titelblatt (Blatt 1) und einem Kartenblatt (Blatt 2). Die Zusammengehö-
rigkeit ist auf den einzelnen Blättern beurkundet.

Lippstadt, den 17.06.2013 Der Bürgermeister
Im Auftrag

L.S.

_________________________
(Horstmann)

Fachbereichsleiter
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1. ÄNDERUNG

GARTENSTRASSE /

AN DER REDOUTE

Titelblatt Plan - Nummer

Blatt 1 01. 284 - 1
Der Bebauungsplan besteht aus 2 Blättern

Erstellt am:     11.06.2013
geändert am:

BLATTEINTEILUNG                                                                   M.: 1 : 15000
Geltungsbereich: Kreis Soest, Stadt Lippstadt

Gemarkung Lippstadt; Flur 15

AUSZUG AUS DEM FLÄCHENNUTZUNGSPLAN                    M.: 1 : 10000

ART DER BAULICHEN NUTZUNG
gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

WA = Allgemeines Wohngebiet 
gemäß § 4 BauNVO in Verbindung mit  § 1 Abs. 6 BauNVO

MI = Mischgebiet 
gemäß § 6 BauNVO in Verbindung mit § 1 Abs. 5 und 6 BauNVO

 

 

Zulässig sind gemäß Abs. 2
1. Wohngebäude,
2. die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften 

sowie nicht störende Handwerksbetriebe,
3. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke,

nicht zulässig sind
1. Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
2. sonstige nicht störende Gewerbebetriebe,
3. Anlagen für Verwaltungen,
4. Gartenbaubetriebe,
5. Tankstellen.

Zulässig sind gemäß Abs. 2
1. Wohngebäude,
2. Geschäfts- und Bürogebäude,
3. Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des 

Beherbergungsgewerbes,
4. sonstige Gewerbebetriebe,
5. Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und 

sportliche Zwecke,

nicht zulässig sind 
1. Gartenbaubetriebe,
2. Tankstellen 
3. Vergnügungsstätten 

MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
gemäß §§ 16 - 21a BauNVO

0.4  = Grundflächenzahl

II     = Zahl der Vollgeschosse als Höchstgrenze

II = Zahl der Vollgeschosse -zwingend-

II-III = Zahl der Vollgeschosse als Mindest- und Höchstgrenze 

BAUWEISE, BAUGRENZEN
gemäß §§ 22 und 23 BauNVO

o = Offene Bauweise

g = Geschlossene Bauweise

= Überbaubare Grundstücksfläche

= Baugrenze
(auch Grenze unterschiedlich zulässiger Geschossigkeiten)

FLÄCHEN FÜR VORKEHRUNGEN ZUM SCHUTZ VOR 
SCHÄDLICHEN UMWELTEINWIRKUNGEN IM SINNE
DES BUNDESIMMISSIONSSCHUTZGESETZES
gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB

= Innerhalb der so umgrenzten Flächen sind bei Um-, Aus- und Neubauten alle Fenster von 
Räumen, die zum dauernden Aufenthalt von Menschen dienen und von denen 
Sichtverbindung zur Dr.-Wilhelm-Röpke-Straße, Goethestraße bzw. WLE-Linie besteht, 
mit Fenster der Schall-schutzklasse II mit einem Dämmaß RW = 30 db(A) zu versehen.
Darüber hinaus sind bei Schlafräumen zusätzlich schallgedämmte Dauerlüftungen mit 
einem Dämmaß RW = 30db(A) vorzusehen.

SONSTIGE PLANZEICHEN

= Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes gemäß § 9 Abs. 7
 BauGB

= Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung gemäß § 1 Abs. 4 u. § 16 Abs. 5 BauNVO z.B.
von Baugebieten oder Abgrenzung des Maßes der Nutzung innerhalb eines Baugebietes.

KENNZEICHNUNGEN
gemäß § 9 Abs. 5 Nr. 3 BauGB

= Flächen, deren Böden erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sind
(Siehe hierzu unter D. HINWEISE Pkt. 2 und 3)

B. SONSTIGE DARSTELLUNGEN

= Flurgrenze

= vorhandene Flurstücksgrenze

= vorhandene Gebäude

= vorhandene Bäume
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VERKEHRSFLÄCHEN
gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

= Straßenbegrenzungslinie

= Straßenverkehrsfläche

= Straßenbegrenzungslinie

F + R = Fuß- und Radweg mit Fahrrecht zugunsten der Flurstücke 317 und 319

= Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

C. HINWEISE

2. Bei Bodeneingriffen können Böden mit stark umweltgefährdenden Stoffen zu Tage 
treten. Sollte der Verdacht auf eine Bodenkontamination - u. a. zu erkennen am Geruch 
oder Verfärbung der natürlichen Bodenbeschaffenheit - bestehen, ist unverzüglich das 
Umweltamt des Kreises Soest in Kenntnis zu setzen.

3. Bei der Bebauung der Flächen, deren Böden mit erheblich umweltgefährdenden 
Stoffen belastet sind, können Schutz-, Sicherungs- oder Sanierungsmaßnahmen und 
Vorkehrungen erforderlich werden, die mit zusätzlichen Kosten für die Bauherren 
verbunden sind.

1. Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kultur- und/oder naturgeschichtliche 
Bodenfunde, d. h. Mauern, alte Gräben, Einzelfunde aber auch Veränderungen und 
Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit, Höhlen und Spalten, aber auch 
Zeugnisse tierischen und/oder pflanzlichen Lebens aus erdgeschichtlicher Zeit) 
entdeckt werden. Die Entdeckung von Bodendenkmälern ist der Gemeinde als untere 
Denkmalbehörde und/oder dem LWL-Archäologie für Westfalen, Außenstelle Olpe, In 
der Wüste 4, 57462 Olpe unverzüglich anzuzeigen und die Entdeckungsstätte 
mindestens drei Werktage in unverändertem Zustand zu erhalten (§§ 15 und 16 
Denkmalschutzgesetz NW), falls diese nicht vorher von den Denkmalbehörden 
freigegeben wird. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe ist berechtigt, das 
Bodendenkmal zu bergen, auszuwerten und für wissenschaftliche Erforschung bis zu 6 
Monaten in Besitz zu nehmen (§ 16 Abs. 4 DSchG NW).

PLANUNTERLAGE GEOMETRISCHE FESTLEGUNG DER RAT DER STADT LIPPSTADT HAT AUFGRUND INKRAFTTRETEN

Die Planunterlage dieses Bebauungsplanes wurde unter Verwendung amtlicher Unterlagen Es wird bescheinigt, dass die Festlegung der städtebaulichen Planung geometrisch eindeutig Die 1. Änderung des Bebauungsplanes habe ich gemäß § 10 BauGB am 20.07.2013             § 7 i.V.m. § 41 Abs. 1 Satz 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
des Liegenschaftskatasters und aufgrund örtlicher Ergänzungsmessungen angefertigt. Sämt- ist. in der Tageszeitung “Der Patriot” öffentlich bekanntgemacht. Mit der Bekanntmachung tritt   Fassung vom 14. Juli 1994 (GV NW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. März 
liche Darstellungen entsprechen dem gegenwärtigen Zustand und stimmen mit dem Liegen- die 1. Änderung des Bebauungsplanes in Kraft.2000 (GV NW Nr.16),
schaftskataster vom heutigen Tage überein. § 2 und § 10 des Baugesetzbuches -BauGB- in der Fassung vom 23. September 2004 (BGBl. I 
Es wird bescheinigt, dass die Planunterlage den Anforderungen des § 1 der Verordnung über S. 2414) zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.Dezember 2006 (BGBl. I S. 3316), in Verbin-
die Ausarbeitung der Bauleitpläne sowie über die Darstellung des Planinhalts (Planzeichen- dung mit der Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverord-
verordnung) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. I S. 58 vom 22. Januar 1991) entspricht. nung -BauNVO-) in der Fassung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt geändert durch 

Gesetz vom 22. April 1993 (BGBl. I S. 466)
Lippstadt, den 17.06.2013 Fachdienst Lippstadt, den 17.06.2013 Der Bürgermeister Lippstadt, den 22.07.2013 Der Bürgermeisterin der Sitzung am 15.07.2013 die planungsrechtlichen Festsetzungen dieses Bebauungspla-

 Geo Service und Wertermittlung Im Auftrag nes gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen.
L.S.

L.S.

_________________________ _________________________ _________________________
(Kißler) (Horstmann)

Fachdienstleiter Fachbereichsleiter

Lippstadt, den 17.07.2013
  STÄDTEBAULICHE PLANUNG BÜRGERBETEILIGUNG

Für die städtebauliche Erarbeitung des Bebauungsplanentwurfes. Die Beteiligung der Betroffenen an der Bauleitplanung gemäß § 13 BauGB hat vom 
24.04.2013 bis 13.05.2013 stattgefunden.

Fachbereich Fachdienst Lippstadt, den 17.06.2013 Der Bürgermeister
Stadtentwicklung und Bauen Stadtplanung und Umweltschutz Im Auftrag

 

___________________________ _________________________ _________________________ __________________________ _________________________
(Horstmann) (Voigt) (Horstmann) Der Bürgermeister Schriftführer

Fachbereichsleiter kom. Fachdienstleiter Fachbereichsleiter

gez. Kißler gez. Horstmann

gez. Rubartgez. Sommer

gez. Sommer

gez. Horstmanngez. Horstmann gez. Voigt

gez. Horstmann


